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BEDEUTUNG DER ÖFFENTLICHEN BESTELLUNG 

Die Industrie- und Handelskammern in Sachsen haben die hoheitliche Aufgabe, Sachverständige nach § 36 
der Gewerbeordnung (GewO) öffentlich zu bestellen und zu vereidigen. 

Durch die öffentliche Bestellung von Sachverständigen nach § 36 der GewO soll erreicht werden, Gerichten, 
Behörden, Wirtschaft und der Allgemeinheit besonders zuverlässige, glaubwürdige und auf einem 
bestimmten Sachgebiet besonders sachkundige und erfahrene Personen zur Verfügung zu stellen, wenn ein 
Bedarf hierfür besteht. Die öffentliche Bestellung erleichtert die Suche nach fachlich und persönlich 
besonders geeigneten Sachverständigen, weil öffentlich bestellte Sachverständige von der bestellenden 
Stelle unter bestimmten Kriterien überprüft worden sind und überwacht werden. 

Die öffentliche Bestellung erfolgt deshalb ausschließlich im öffentlichen Interesse, nicht um den 
persönlichen Zielen oder Vorstellungen eines Antragstellers Rechnung zu tragen. Sie ist insbesondere keine 
Zulassung zu einem Beruf, sondern die Zuerkennung einer besonderen Qualifikation. 

Die öffentliche Bestellung ist deshalb von bestimmten Voraussetzungen abhängig, die in den §§ 2 und 3 der 
Sachverständigenordnung der IHK Dresden (SVO) genannt sind. Bitte nehmen Sie die Bestimmungen aus der 
SVO genau zur Kenntnis, wenn Sie sich für die öffentliche Bestellung als Sachverständiger interessieren. 

DIE VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE ÖFFENTLICHE BESTELLUNG 

DAS ÖFFENTLICHE BEDÜRFNIS 

Für das Sachgebiet, für das eine öffentliche Bestellung beantragt wird, muss ein Bedarf an 
Sachverständigenleistungen in nicht unerheblichem Umfang bestehen. Es genügt nicht, dass ein 
Sachverständiger vielleicht ein oder zwei Anfragen nach einem bestimmten Sachverhalt hatte. 

DIE „BESONDERE SACHKUNDE" 

Auf dem betreffenden Sachgebiet hat der Antragsteller zur Überzeugung der Kammer seine besondere 
Sachkunde nachzuweisen. 

Besondere Sachkunde heißt erheblich über dem Durchschnitt liegende Fachkenntnisse und praktische 
Erfahrungen sowie die Fähigkeit, Gutachten erstatten zu können. 

Die ordnungsgemäße Ausübung des Berufs ist noch kein ausreichender Nachweis besonderer Sachkunde. 
Eine nähere Konkretisierung enthalten die fachlichen Bestellungsvoraussetzungen, die es für eine Reihe von 
besonders bedeutenden Sachgebieten gibt und auf die wir besonders hinweisen. Wir bitten insbesondere von 
der jeweiligen notwendigen Vorbildung Kenntnis zu nehmen und dies vor der Antragstellung zu 
berücksichtigen. Eine Liste der fachlichen Bestellungsvoraussetzungen finden Sie im Internet unter 
https://svv.ihk.de. 

Zur "besonderen Sachkunde" gehört insbesondere die Fähigkeit, das Fachwissen in Gutachtenform so 
darzustellen, dass die Ergebnisse und Überlegungen nachvollziehbar sind. Nachvollziehbarkeit bedeutet, das 
Gutachten so aufzubauen und zu begründen, dass ein Laie (z. B. Richter) es verstehen und auf seine 
Plausibilität überprüfen, ein Fachmann die Gedankengänge und Argumente des Sachverständigen, die zu 
einem Ergebnis bzw. einer bestimmten Meinung führen, im Einzelnen überprüfen kann.  

https://svv.ihk.de/
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Die Beherrschung der deutschen Sprache in Wort und Schrift und die Ausdrucksfähigkeit sind ebenso Inhalt 
der "besonderen Sachkunde" wie die Kenntnis und Berücksichtigung der für die Gutachtertätigkeit wichtigen 
rechtlichen Rahmenbedingungen (z. B. die Pflichten eines Sachverständigen als Gerichtsgutachter oder bei 
Privataufträgen). 

Jedem Interessenten für die öffentliche Bestellung ist deshalb dringend anzuraten, sich sorgfältig, gründlich 
und gezielt vorzubereiten. Dies kann in Form des Selbststudiums, Besuch von Seminaren, Fachtagungen, 
selbständiger Tätigkeit als Sachverständiger oder Mitarbeiter bei einem anderen erfahrenen 
Sachverständigen geschehen. 

DIE PERSÖNLICHE EIGNUNG 

Gegen die persönliche Eignung des Antragstellers dürfen keine Bedenken bestehen. Dies setzt voraus, dass 
der Antragsteller nicht nur aufgrund seiner persönlichen Eigenschaften Gewähr dafür bietet, die 
Gutachtertätigkeit objektiv und unparteiisch auszuüben, sondern diese Anforderung unter Berücksichtigung 
seines gesamten Umfeldes auch erfüllen kann. Wesentliche Eigenschaften in diesem Zusammenhang sind 
persönliche Zuverlässigkeit, Charakterstärke, Unparteilichkeit, Sachlichkeit und Unabhängigkeit. 
Interessenverbindungen jeder Art stellen die persönliche Eignung grundsätzlich in Frage, weil die Sorge 
besteht, dass der Sachverständige möglicherweise nicht unabhängig tätig sein kann und damit Objektivität 
und Unparteilichkeit in den Augen der Öffentlichkeit nicht mehr gewährleistet sein können. Zur persönlichen 
Eignung gehören auch der Ruf und das Ansehen des Antragstellers in der Öffentlichkeit und bei seiner 
Berufsausübung. 

Schon geringe Bedenken hinsichtlich der persönlichen Eignung reichen aus, um die öffentliche Bestellung zu 
versagen, da der Schutz der Öffentlichkeit und das Vertrauen in öffentlich bestellte Sachverständige Vorrang 
vor den privaten Interessen des Antragstellers haben muss. 

WEITERE VORAUSSETZUNGEN 

Alle weiteren Voraussetzungen bitten wir aus § 3 der SVO zu entnehmen. 

WEITERBILDUNG ZU DEN RECHTLICHEN RAHMENBEDINGUNGEN FÜR DIE 
SACHVERSTÄNDIGENTÄTIGKEIT 

Für die öffentliche Bestellung ist der Nachweis der Teilnahme an Sachverständigenseminaren zu folgenden 
Themen erforderlich: 

• Aufbau und Inhalt eines Sachverständigengutachtens 
• Der Sachverständige im Privatauftrag 
• Der Sachverständige als Gerichtsgutachter 
• Der Sachverständige als Schiedsgutachter 

Nach § 17 SVO muss der öffentlich bestellte Sachverständige sich immer im erforderlichen Umfang 
weiterbilden und die Nachweise müssen der Kammer regelmäßig vorgelegt werden. 

DER ANTRAG AUF ÖFFENTLICHE BESTELLUNG 

Das Verfahren auf öffentliche Bestellung wird durch einen formlosen schriftlichen Antrag eingeleitet, der bei 
der IHK Dresden einzureichen ist. Der Antrag muss die genaue Beschreibung des Sachgebietes mit einer 
eingehenden Erläuterung enthalten.  
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Sofern Sie ein Sachgebiet beantragen wollen, für das es noch keine fachlichen Bestellungsvoraussetzungen 
gibt, muss der Antrag eine präzise Umschreibung und Abgrenzung des Sachgebiets enthalten. Die Motive für 
die Antragstellung sollen eingehend erläutert werden. Der Antrag ist gebührenpflichtig. 

Dem Antrag sind folgende Unterlagen beizufügen: 

a) vollständig ausgefüllter IHK-Fragebogen 
b) Tabellarischer Lebenslauf 
c) Ausführliche Darlegungen zur bisherigen beruflichen Tätigkeit auf das Bestellungsgebiet bezogen 
d) Beglaubigte Abschriften oder Kopien aller antragsrelevanten Zeugnisse, Diplome oder sonstigen 

Urkunden, insbesondere über die Berechtigung zur Führung etwaiger akademischer Titel und Grade 
oder sonstiger Berufsbezeichnungen, Beschäftigungsnachweise (Die Beglaubigung kann durch 
gleichzeitige Vorlage der Originale bei der IHK Dresden ersetzt werden) 

e) Führungszeugnis „zur Vorlage bei einer Behörde“ neusten Datums im Original nach § 30 BZRG, ist zu 
beantragen und direkt an die IHK Dresden, GB Handel/Dienstleistungen/Verkehr, Referat Recht, 
Langer Weg 4, 01239 Dresden senden zu lassen 

f) Gewerbezentralregisterauszug zur Vorlage bei einer Behörde im Original gem. § 150 Abs. 5 GewO 
(nur erforderlich bei gewerblicher Tätigkeit) 

g) Steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigung Ihres zuständigen Finanzamtes im Original (gem. 
Gültigkeitsdatum) 

h) Kopie der Berufshaftpflichtversicherung nach § 14 Abs. 2 SVO 
i) Bei Antragstellern in einem Dienst- oder Arbeitsverhältnis ist eine Zustimmungs- und 

Freistellungserklärung des Arbeitgebers erforderlich, die auf einem gesonderten Formblatt 
abzugeben ist (hierzu bitte entsprechendes Formular der IHK verwenden). Bei Beamten und 
Angestellten des öffentlichen Dienstes ist die Frage der Nebentätigkeitsgenehmigung zu klären 

j) Mindestens 3, maximal 5 selbständig erarbeitete Gutachten (in einem Ordner abgeben), die zum 
Nachweis der erheblich überdurchschnittlichen Sachkunde geeignet sind und ggf. weitere 
Unterlagen wie Ausarbeitungen, Veröffentlichungen, Aufsätze, wissenschaftliche Abhandlungen 
oder Untersuchungen, Vorträge und dergleichen, aus denen sich die nachzuweisende besondere 
Sachkunde und die Fähigkeit zur Gutachtenerstattung ergibt (Diese Unterlagen werden nach 
Abschluss des Verfahrens zurückgegeben) 

k) qualifiziertes Zeugnis vom letzten/gegenwärtigen Arbeitgeber/Dienstherrn 
l) Ein Passbild als JPG-Datei zusenden 

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass alle Angaben wahrheitsgemäß und vollständig zu machen sind, 
anderenfalls muss der Antrag schon aus diesem Grunde abgelehnt bzw. eine etwa erfolgte öffentliche 
Bestellung zurückgenommen bzw. widerrufen werden. 

WEITERES VERFAHREN BIS ZUR ENTSCHEIDUNG 

ÜBERPRÜFUNG DER EINGEREICHTEN UNTERLAGEN 

Die IHK überprüft vorab die eingereichten Unterlagen auf Vollständigkeit. 

ANHÖRUNG DES FACHAUSSCHUSSES SACHVERSTÄNDIGENWESEN DER 
INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER DRESDEN (IHK DRESDEN) 

Die IHK Dresden hat einen Fachausschuss Sachverständigenwesen gebildet, der zu jedem Antrag eine 
Stellungnahme abgibt. Dieser Fachausschuss wird von der Vollversammlung der Kammer jeweils für die 
Dauer der Wahlperiode berufen und setzt sich aus Vertretern der Wirtschaft, öffentlich bestellten 
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Sachverständigen und weiteren besonders sachkundigen und/oder lebenserfahrenen Personen, wie z. B. 
Hochschullehren, Richtern zusammen.  

Jeder neue Antragsteller wird zu einem persönlichen Vorstellungsgespräch vor dem Fachausschuss 
Sachverständigenwesen eingeladen. 

ÜBERPRÜFUNG DURCH FACHGREMIEN 

Die Feststellung der besonderen Sachkunde erfolgt grundsätzlich im Rahmen eines schriftlichen und/oder 
mündlichen Überprüfungsverfahrens bei einem so genannten Fachgremium. Solche Fachgremien können 
entweder bei der IHK Dresden selbst oder bei einer anderen IHK oder bei anderen Einrichtungen, wie z. B. 
dem Institut für Sachverständigenwesen angesiedelt sein. Sie setzen sich aus ausgewiesenen, unabhängigen 
Fachleuten des jeweiligen Fachgebiets zusammen. Soweit für das beantragte Bestellungsgebiet noch kein 
einschlägiges Fachgremium existiert, kann die Überprüfung auch durch ein ad hoc gebildetes Fachgremium 
oder durch eine fachlich kompetente Einzelperson erfolgen. 

ENTSCHEIDUNG 

Das Ergebnis der Überprüfung wird dem Antragsteller grundsätzlich schriftlich in Form eines Bescheides, auf 
Wunsch auch in einem Gespräch bekannt gegeben. Der Antragsteller hat bis dahin zu jederzeit die 
Möglichkeit seinen Antrag zurückzunehmen. 

GEBÜHREN UND AUSLAGEN 

Nach der geltenden Gebührenordnung der IHK Dresden betragen die Gebühren für die Überprüfung der 
Antragsunterlagen 1500,00 EUR zuzüglich 180,00 EUR für die Entscheidung über den Antrag. Die Gebühren 
werden gesondert durch Gebührenbescheide erhoben. 

Ferner hat der Antragsteller die Kosten zu tragen, die der IHK Dresden im Rahmen der Überprüfung der 
besonderen Sachkunde durch die Einschaltung von Fachgremien oder anderen Einrichtungen oder Personen 
entstehen. Hierüber wird gesondert ein Auslagenfestsetzungsbescheid erhoben. 

Die IHK Dresden behält sich vor, hierfür einen angemessenen Kostenvorschuss zu verlangen. 

DATENSCHUTZ 

Die Mitarbeiter der IHK Dresden und die von ihr eingeschalteten Gremien unterliegen der Geheimhaltungs- 
und Verschwiegenheitspflicht. Personenbezogene Daten und alle vorgelegten Unterlagen werden nur im 
Rahmen des Antragsverfahrens und zur Entscheidungsfindung genutzt. Die vorgelegten Gutachten können 
anonymisiert werden, soweit das die fachliche Beurteilung der Arbeiten nicht beeinträchtigt. 

AUSKUNFT 

In diesem Merkblatt kann nicht jede Besonderheit eines Einzelfalles berücksichtigt werden. Für ergänzende 
Auskünfte im Zusammenhang mit der öffentlichen Bestellung stehen Ihnen die zuständigen Mitarbeiter der 
IHK Dresden gern zur Verfügung. Bevor Sie einen Antrag auf öffentliche Bestellung als Sachverständiger 
stellen, empfehlen wir Ihnen auf jedem Fall, sich mit uns in Verbindung zu setzen. In einem persönlichen 
Gespräch erhalten Sie den IHK-Fragebogen mit den dazugehörigen Anlagen. 
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